
Aufstellung der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes „Ausweisung einer Wohnbaufläche 
und einer gemischten Baufläche sowie einer Ausgleichsfläche statt einer Fläche für die 
Landwirtschaft nordwestlich des Rethwischer Weges“ für die Fläche nordwestlich des 
Rethwischer Weges, nordöstlich des vorhandenen Wohngebietes und östlich der vorhandenen 
Ausgleichsfläche bis zu den naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen an der Bundesstraße 
76 (Geltungsbereich siehe Anlage)  
 
Die Stadtvertretung der Stadt Preetz hat in ihrer Sitzung am 20. November 2018 beschlossen, die 24. Änderung 
des Flächennutzungsplanes „Ausweisung einer Wohnbaufläche und einer gemischten Baufläche sowie einer 
Ausgleichsfläche statt einer Fläche für die Landwirtschaft nordwestlich des Rethwischer Weges“ für die Fläche 
nordwestlich des Rethwischer Weges, nordöstlich des vorhandenen Wohngebietes und östlich der vorhandenen 
Ausgleichsfläche bis zu den naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen an der Bundesstraße 76, aufzustellen.  
 
Es wird das Planungsziel verfolgt, die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwicklung eines 
Wohngebietes, eines Mischgebietes und Ausgleichsflächen zu schaffen, ein vorhandenes Regenrückhaltebecken 
planungsrechtlich zu sichern sowie die ehemalige Splittersiedlung planungsrechtlich in den 
Siedlungszusammenhang einzubeziehen. 
Ein Umweltbericht ist zu erstellen.  
 
Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Preetz, den 27. November 2018                   L.S.    Stadt Preetz 
         Der Bürgermeister 
         Björn Demmin 
          
 
Übersichtskarte über den Geltungsbereich der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes „Ausweisung 
einer Wohnbaufläche und einer gemischten Baufläche sowie einer Ausgleichsfläche statt einer Fläche für 
die Landwirtschaft nordwestlich des Rethwischer Weges“ für die Fläche nordwestlich des Rethwischer 
Weges, nordöstlich des vorhandenen Wohngebietes und östlich der vorhandenen Ausgleichsfläche bis 
zu den naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen an der Bundesstraße 76 



 


